
Raumkonzept Kanton Bern  1 
S

ta
n
d

 3
1
.1

2
.2

0
2

5
 

 

Raumkonzept Kanton Bern 
 

 

  Bedeutung und Inhalt des Raumkonzepts 
   

Auftrag aus dem RPG  Der Auftrag für die Erarbeitung von räumlichen Entwicklungsvorstellungen wird in Art. 

8 Abs. 1 Bst. a des Raumplanungsgesetzes (RPG; Fassung vom 15. Juni 2012) erteilt. 

Er lautet: 

   

  1Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt: 

a. wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll 

(…)  

   

Ersetzt die früheren 

«Grundzüge» 

 Mit diesem Auftrag werden die früheren «Grundzüge der räumlichen Entwicklung» er-

setzt. Diese waren nur Teil der Grundlagen (RPG Art. 6 Abs. 1) und damit nicht ver-

bindlich. Die räumlichen Entwicklungsvorstellungen gemäss dem erwähnten Artikel 

werden dagegen integrierter Teil des Richtplans und sind damit behördenverbindlich. 

   

Raumkonzept als 

Grundlage für Strategie 

Siedlung 

 Diese räumlichen Entwicklungsvorstellungen werden im Kanton Bern als «Raumkon-

zept Kanton Bern (RK-BE)» bezeichnet. Das RK-BE ersetzt den Inhalt der Register 

«Leitsätze» und «Hauptziele» des bis anhin gültigen Richtplans und bildet die verbind-

liche Grundlage für alle Festlegungen im Richtplan, besonders für die Strategie Sied-

lung und damit indirekt für die Bauzonendimensionierung. 

   

Raumkonzept mit drei 

Abschnitten 

 Das Raumkonzept umfasst drei Abschnitte: Die Herausforderungen (dieser Abschnitt 

hat keine Verbindlichkeit), die Beschreibung der angestrebten Entwicklung des Kan-

tons Bern (inklusive ihrer Einbettung in die Schweiz) sowie die Ziele für die Raument-

wicklung des Kantons Bern. Diese bestehen aus thematischen, räumlichen und orga-

nisatorischen Zielen. 
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  1 Herausforderungen an die Raumplanung 
   

Raumplanung gleicht 

Interessen aus 

 Raum zum Wohnen, zum Arbeiten, für die Freizeit und für die Erholung – aber auch 

Raum für die Landwirtschaft und die Natur: Die Ansprüche an den Raum sind vielfältig. 

Die Lebens-, Siedlungs- und Umweltqualität im Kanton Bern ist hoch, doch der Raum 

ist beschränkt. Mit einer guten Raumplanung werden die verschiedenen Interessen 

untereinander ausgeglichen. Alle Beteiligten und Betroffenen suchen dabei gemein-

sam Wege, um Chancen für die weitere Entwicklung des Kantons zu schaffen, ohne 

dabei die erreichten Qualitäten zu beeinträchtigen. 

   

Eine gute Raumordnung 

schafft Effizienz 

 In einer guten Raumordnung sind Wohnen, Arbeiten, Verkehr und andere Nutzungen 

räumlich aufeinander abgestimmt. Sie führt zu geringeren Erschliessungskosten und 

kürzeren Wegen. Sie stellt eine kostengünstige und energieeffiziente Versorgung im 

Kanton sicher. Sie bietet der Wirtschaft gute Entwicklungsmöglichkeiten auf geeigne-

ten Flächen. Die Bevölkerung profitiert von einer hohen Siedlungsqualität und vielfäl-

tigen Möglichkeiten für Freizeit und Erholung. Dabei wird die Landschaft geschont und 

die Biodiversität erhalten. Kurz: Mit einer guten Raumplanung wird der Boden haus-

hälterisch genutzt. 

   

Grosse Vielfalt, aber 

auch grosse Gegensätze 

im Kanton Bern 

 Mit seinem grossen Kantonsgebiet von den Alpen über das Mittelland bis zum Jura 

verfügt der Kanton Bern über eine grosse Vielfalt und viele Qualitäten. Urbane und 

ländliche Räume sind nahe beieinander und bilden zusammen funktionale Räume. 

Dies ist auch eine grosse Herausforderung: In der Entwicklung des Kantons sind 

grosse Gegensätze zu berücksichtigen. Mit der Stärkung des polyzentrischen Sied-

lungssystems und dem Bewusstsein für die funktionalen Räume soll der Zusammen-

halt im Kanton gefördert werden. 

   

  1.1 Herausforderungen im Bereich Siedlung und Verkehr 

   

Flächenverbrauch hat 

zugenommen 

 Die besiedelte Fläche ist in den letzten Jahren zwar auch im Kanton Bern stark ge-

wachsen – gemäss der Arealstatistik des Bundes zwischen 1993 und 2005 um durch-

schnittlich 7‘000 m2 pro Tag (ungefähr ein Fussballfeld) – jedoch weniger stark als im 

schweizerischen Durchschnitt. Die Zersiedelung, das heisst das ungeordnete Aus-

ufern der Siedlung in die Landschaft, ist im Kanton Bern zwar geringer ausgeprägt als 

in anderen Gebieten der Schweiz. An gewissen Orten, vor allem am Rand der Agglo-

merationen, entlang der Verkehrsachsen und in manchen Tourismusgebieten, ist sie 

trotzdem deutlich sichtbar. Diese Zersiedelung muss gestoppt werden. Die Siedlungs-

entwicklung muss künftig flächensparender erfolgen, damit die hohe Qualität des Rau-

mes erhalten bleibt. 

   

Potenzial zur Innen-

entwicklung wird 

ungenügend genutzt 

 Bisher war es meist einfacher, Neubauten auf der grünen Wiese zu bauen, als in be-

stehenden Siedlungen neue Wohn- und Arbeitsflächen zu realisieren. Dies gab kaum 

Anreiz für ein flächensparendes Bauen. Die Siedlungsentwicklung nach innen wird im 

Kanton Bern in Projekten wie den «Kantonalen Entwicklungsschwerpunkten ESP» 

schon seit längerer Zeit gefördert. Im Rahmen der Ortsplanungen wurden die Poten-

ziale der Siedlungsentwicklung nach innen bisher kaum vertieft geprüft und nutzbar 

gemacht. Das Flächenpotenzial innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets liegt teil-

weise brach und muss besser ausgeschöpft werden. 

   

Bauzonenangebot an 

zentralen Lagen ist 

knapp 

 Die Bauzonen werden im Kanton Bern sparsam ausgeschieden. Die Bauzonenstatistik 

des Bundes zeigt, dass die Bauzonengrösse im Kanton insgesamt dem Bedarf genügt, 

aber nicht zu gross ist. Allerdings ist das Angebot an Wohnzonen in zentralen, gut 
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erschlossenen Lagen zu knapp und Neueinzonungen wurden dort in der Vergangen-

heit von den Stimmberechtigten oft abgelehnt. Eine konzentrierte Siedlungsentwick-

lung spart Land und erlaubt eine kostengünstige Erschliessung. Die Lenkung der künf-

tigen Siedlungsentwicklung an zentrale, gut durch den öffentlichen Verkehr und den 

Langsamverkehr erschlossene Lagen ist eine der grössten aktuellen Herausforderun-

gen in der Raumplanung und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons. 

   

Verkehr ist stark 

gewachsen 

 Der Verkehr hat laufend zugenommen und wird voraussichtlich auch in Zukunft wei-

terhin wachsen. Mit dem kantonalen Richtplan, den Agglomerationsprogrammen Ver-

kehr und Siedlung sowie den Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten 

(RGSK) konnten die Abstimmung von Neueinzonungen mit der Erschliessung durch 

den öffentlichen Verkehr und die Voraussetzungen für den Langsamverkehr bereits 

verbessert werden. Mit Siedlungsstrukturen, die möglichst wenig Verkehr erzeugen 

und einen hohen Anteil an Langsamverkehr erlauben, kann die Zunahme des Ver-

kehrs verringert und die Erreichbarkeit sicher gestellt werden. 

   

  1.2 Herausforderungen im Bereich Wirtschaft und Energie 

   

Wirtschaft braucht gute 

räumliche 

Voraussetzungen  

 Die Wirtschaft ist auf gut gelegene Standorte für die Betriebe angewiesen. Mit dem 

Projekt der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte ESP konnten gute räumliche 

Voraussetzungen für die Neuansiedlung und Erweiterung von Betrieben an den am 

besten geeigneten Lagen geschaffen werden. Damit wurden auch brach liegende In-

dustrie- und Gewerbeareale aufgewertet. Für die Ansiedlung grösserer Betriebe fehlen 

jedoch grössere zusammenhängende Flächen. 

   

Energieanlagen haben 

Auswirkungen auf 

Landschaft und Natur 

 Der Kanton Bern hat ein grosses Potenzial für die Energiegewinnung – zum Beispiel 

in den Bereichen Wasser, Wind, Sonne und Holz. Die Umsetzung der kantonalen 

Energiestrategie 2006 bedingt den Ausbau der Energieanlagen. Diese Anlagen haben 

allerdings oft gewichtige Auswirkungen im Raum, insbesondere auf das Landschafts-

bild.  

   

  1.3 Herausforderungen im Bereich Landschaft, Ortsbild und Ökologie 

   

Vielfalt der Natur- und 

Kulturlandschaften ist 

gefährdet 

 Der Kanton Bern verfügt über viele wertvolle Natur- und Kulturlandschaften. Diese tra-

gen wesentlich zur hohen Lebens- und Umweltqualität bei und bilden die Grundlage 

für die produzierende Landwirtschaft und den Tourismus. Der vielgestaltige Kanton 

hat zudem eine hohe Verantwortung, die Biodiversität zu erhalten und zu fördern. In 

Anbetracht des steigenden Raumbedarfs für das Wohnen und für wirtschaftliche Akti-

vitäten sowie der zunehmend Raum beanspruchenden Freizeitaktivitäten ist es eine 

grosse Herausforderung, die Vielfalt und die vorhandenen Landschaftswerte zu erhal-

ten.  

   

Qualitätsvolle Ortsbilder 

sind gefährdet 

 Der Kanton Bern verfügt über viele qualitätsvolle Ortsbilder. Diese tragen wesentlich 

zur hohen Lebensqualität bei und dienen der örtlichen Identität. Zudem sind intakte 

Ortsbilder ein wesentliches Potenzial für den Tourismus. Der Kanton hat eine hohe 

Verantwortung, die Ortsbildqualitäten zu erhalten. In Anbetracht der zunehmenden 

Bautätigkeit innerhalb und in der Nähe von qualitätsvollen Ortsbildern ist es eine 

grosse Herausforderung, diese Ortsbilder und ihre wertvolle Umgebung zu erhalten. 

   

Klimawandel bedingt 

umfangreiche 

Anpassungen 

 Der Klimawandel hat beträchtliche räumliche Auswirkungen. Ziel der Klimapolitik ist, 

den CO2-Ausstoss zu vermindern (Mitigation). Diese ist primär Bundessache; der Kan-

ton kann vor allem im Bereich der Energiepolitik und der Anpassung an den Klima-

wandel (Adaptation) Einfluss nehmen, denn der Klimawandel wirkt sich auf zahlreiche 
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Lebens-, Umwelt- und Wirtschaftsbereiche aus: Grössere Hitzebelastung in den Ag-

glomerationen und Städten, zunehmende Sommertrockenheit, zunehmende Naturge-

fahren oder steigende Schneefallgrenze und schmelzende Gletscher bedingen räum-

liche Anpassungen. Aber auch die Wasser-, Boden- und Luftqualität können beein-

trächtigt oder Lebensräume, die Artenzusammensetzung und die Landschaft verän-

dert werden. Zudem können sich Schadorganismen, Krankheiten und gebietsfremde 

Arten ausbreiten. 

   

  1.4 Herausforderungen im Bereich Gesellschaft 

   

Kanton Bern wächst 

unterdurchschnittlich 

 Der Kanton Bern hatte in den vergangenen Jahren ein unterdurchschnittliches Wachs-

tum, besonders was die Wohnbevölkerung betrifft und hat deshalb grundsätzlich 

Nachholbedarf und -potenzial. Dabei entwickelten sich die Regionen sehr unterschied-

lich. In den meisten Regionen verlief die Entwicklung stark beschäftigungsorientiert: 

Die Zahl der Arbeitsplätze nahm stärker zu als diejenige der Bevölkerung. Dadurch 

stieg – neben den innerkantonalen Pendlerströmen – auch die Zahl der Zupendelnden 

aus den angrenzenden Kantonen deutlich, was zu einem höheren Verkehrsaufkom-

men besonders zu den Spitzenzeiten am Morgen und Abend und entsprechend mehr 

Staus führte.  

   

Finanzausgleich inner- 

und ausserhalb des 

Kantons ist wichtig 

 Die vielfältige Struktur des Kantons zeigt Auswirkungen im finanziellen Bereich: Die 

verschiedenen Regionen haben eine unterschiedliche Wirtschaftskraft, die auf kanto-

naler Stufe ausgeglichen wird. Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten profitiert der 

Kanton vom nationalen Finanzausgleich.  

   

Demografischer und 

gesellschaftlicher Wandel 

läuft rasch 

 Der demografische Wandel mit der Zunahme des Anteils der älteren Bevölkerung und 

der Einpersonenhaushalte sowie der weiterhin andauernden Migration wird den An-

spruch an Wohnraum und das Wohnumfeld, aber auch an die Verkehrsangebote be-

einflussen. Parallel zum demografischen Wandel gibt es einen Trend zur Freizeitge-

sellschaft. Dieser führt zu mehr Verkehr und verstärkt den Druck auf Natur und Land-

schaft, gibt ihnen aber auch eine neue Bedeutung. 

   

  1.5 Herausforderungen an die Instrumente 

   

Gute Instrumente sind 

vorhanden 

 Der Kanton Bern verfügt über gute raumplanerische Instrumente. Der Richtplan des 

Kantons hat sich seit seiner Neukonzipierung 2002 grundsätzlich bewährt. Mit den 

RGSK wurden gute Grundlagen für die Planungen auf regionaler Stufe geschaffen. 

Die Instrumente müssen periodisch weiter entwickelt und miteinander abgestimmt 

werden, damit sie die angestrebte Entwicklung entfalten. 
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  2 Die angestrebte Entwicklung des Kantons Bern 
   

  

 
  Handlungsräume des Raumkonzepts Schweiz: 

   Hauptstadtregion Schweiz 

    Arc Jurassien 

   Westalpen 

   

Den Kanton Bern als 

eigenständigen Teil der 

Schweiz positionieren 

 Der Kanton Bern positioniert sich als eigenständiger und unverwechselbarer Teil der 

Schweiz und Europas und als starkes Zentrum der Hauptstadtregion Schweiz. Er profi-

tiert von seiner Vielfalt und der Nähe zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Seine 

Entwicklung ist nachhaltig: Er strebt wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit bei ausgegli-

chenem Finanzhaushalt, eine gesunde Umwelt und eine solidarische Gesellschaft an 

und nimmt seine kulturelle Verantwortung wahr. Durch die Stärkung des polyzentrischen 

Siedlungssystems des Kantons wird der innerkantonale Zusammenhalt im vielgestalti-

gen Kanton und zwischen Stadt und Land gefördert. 

   

Im schweizerischen 

Mittel wachsen 

 Der Kanton Bern strebt ein Wachstum der Bevölkerung und der Beschäftigten im 

schweizerischen Mittel an. Dieses Wachstum soll konzentriert erfolgen, vorab in den 

Zentren und auf den Entwicklungsachsen. Der ländliche Raum wird als Lebens- und 

Wirtschaftsraum für die ansässige Bevölkerung, als Produktionsraum für die Land- und 

Energiewirtschaft und in seinen Funktionen für den Tourismus und die Naherholung ge-

stärkt. 

   

Siedlung konzentrieren 

und nach innen 

entwickeln 

 Für die Bevölkerung wird an zentralen, gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlosse-

nen Lagen genügend bedarfsgerechten Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten ge-

schaffen. Die Siedlungsentwicklung wird konzentriert. Dadurch werden die Infrastruk-

turkosten pro Kopf der Bevölkerung gesenkt und die Wettbewerbsfähigkeit des Kan-

tons gestärkt. Die Städte und Dörfer werden im Innern gestärkt und weiterentwickelt. 
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Die Innenentwicklung kommt vor der Aussenentwicklung. Eine ausufernde Siedlungs-

entwicklung wird vermieden. 

Gute Verkehrs-

erschliessung nützen 

 Der Kanton Bern nützt seine gute Anbindung an die nationalen und internationalen 

Verkehrsnetze, sowohl auf Schiene und Strasse als auch in der Luft (mit den zeitlich 

kurzen Verbindungen zu den Landesflughäfen und Bern Airport). Er sichert die Leis-

tungsfähigkeit seines gut ausgebauten Verkehrssystems und setzt Schwerpunkte im 

öffentlichen Verkehr und im Langsamverkehr. Bei der Entwicklung seiner Raumstruk-

turen achtet er darauf, dass Wohn- und Arbeitsgebiete kostengünstig erschlossen wer-

den können und damit das Verkehrswachstum und die Infrastrukturkosten begrenzt 

werden können. 

   

Wirtschaftliche Standort-

qualität verbessern 

 Der Kanton Bern schafft die räumlichen Voraussetzungen für das angestrebte Wachs-

tum von Arbeitsplätzen und Wohnbevölkerung. Dazu werden an geeigneten Standor-

ten gezielt Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen oder weiterentwickelt. Der Kanton 

Bern zeichnet sich durch eine bürgernahe und rasche Abwicklung der raumplaneri-

schen Dienstleistungen aus. 

   

Energieeffizienz und 

erneuerbare Energien 

fördern 

 Der Kanton Bern fördert eine energiesparende Siedlungsplanung sowie die Planung 

von Siedlungen mit einem geringen Energiebedarf. Er nutzt das grosse Potenzial an 

erneuerbaren Energien und leistet dadurch seinen Beitrag zur Reduktion der Abhän-

gigkeit von nicht erneuerbaren Energien. Bei der Standortwahl von Infrastrukturen für 

die Energieerzeugung und -übertragung berücksichtigt er auch die Anliegen von Na-

turschutz und Landschaftsbild. 

   

Zu Natur- und Kulturland-

schaften Sorge tragen 

 Der Kanton Bern trägt Sorge zu seiner hohen Vielfalt an schönen Natur- und Kultur-

landschaften, zu wertvollen Ortsbildern, zur Artenvielfalt und zu den übrigen natürli-

chen Ressourcen (Wasser, Boden, Luft). Er sichert die Lebensräume für bedrohte Ar-

ten, wertet sie auf und unterstützt Bestrebungen zur nachhaltigen Inwertsetzung von 

Natur und Landschaft wie zum Beispiel die Pärke von nationaler Bedeutung und das 

UNESCO Weltnaturerbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. 

   

Zusammenarbeit in funk-

tionalen Räumen fördern 

 Der Kanton Bern unterstützt die Zusammenarbeit in funktionalen Räumen auf allen 

Stufen. Schwerpunkte setzt er in der Zusammenarbeit in der Hauptstadtregion 

Schweiz und den anderen Handlungsräumen des Raumkonzepts Schweiz sowie mit 

und innerhalb der Regionalkonferenzen. Er nimmt seine Brückenfunktion über die 

Sprachgrenze zwischen deutsch- und französischsprachiger Schweiz bewusst wahr. 
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  3 Hauptziele für die Raumentwicklung im Kanton Bern 
   

  Aus der angestrebten Entwicklung für den Kanton Bern ergeben sich thematische, räum-

liche und organisatorische Hauptziele für die Raumentwicklung im Kanton Bern.  

   

  3.1 Thematische Hauptziele  

   

  

 
   

A  Den Boden haushälterisch nutzen und die Siedlungsentwicklung konzentrieren 

Den künftigen Boden-

verbrauch verringern 

 Der künftige Bodenverbrauch ist zu verringern, die Siedlungsentwicklung soll flächen-

sparend erfolgen. Das bereits überbaute Siedlungsgebiet ist besser zu nutzen. Beste-

hende unbebaute Bauzonen sind auf ihre Eignung zur Überbauung zu prüfen und zu 

aktivieren oder an besser gelegene Standorte zu verschieben, respektive auszuzonen. 

Neueinzonungen sind zu begrenzen. 

   

Innenentwicklung vor 

Aussenentwicklung 

stellen 

 Die Siedlungsentwicklung soll nach innen gelenkt werden; Innenentwicklung kommt 

vor Aussenentwicklung. Das Potenzial zur massvollen Nachverdichtung und zur Sa-

nierung von bereits überbauten Gebieten muss unter Einhaltung einer hohen Sied-

lungsqualität gezielt ausgeschöpft werden. 

   

Siedlungs- und 

Nichtsiedlungsgebiet 

trennen 

 Die bestehende Trennung zwischen Siedlungsgebiet und Nichtsiedlungsgebiet ist 

langfristig sicherzustellen. Zonen für Sport, Freizeit, Einkaufen, Dienstleistungen und 

weitere Zonen sind in das bestehende Siedlungsgebiet zu integrieren oder daran an-

zuschliessen. Im ländlichen Raum ist dafür zu sorgen, dass die bestehende Bausub-

stanz zweckmässig genutzt und erhalten werden kann und wo sinnvoll auch massvolle 

Erweiterungen möglich sind. 

   

B  Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aufeinander abstimmen 

Verkehr und Siedlung im 

Sinne der Nachhaltigkeit 

entwickeln 

 Der Kanton Bern verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz. Es stellt die Er-

schliessung innerhalb des Kantonsgebietes und mit den Nachbarkantonen sicher. Für 

seine weitere Entwicklung verfolgt der Kanton eine Verkehrs- und Siedlungspolitik, die 

langfristig die natürlichen Ressourcen schont, Mensch und Umwelt vor negativen Aus-

wirkungen schützt, die Mobilitätsgrundbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft be-

friedigt und die Eigenwirtschaftlichkeit des Verkehrs und die Kostenwahrheit erhöht. 

   

Entwicklung auf Zentren  Die Siedlungsentwicklung ist so zu lenken, dass wenig Verkehr erzeugt wird, dieser 
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und gut erschlossene 

Gebiete lenken 

effizient abgewickelt werden kann und der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des 

Langsamverkehrs hoch ist. Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsgebieten ist priori-

tär in zentralen Lagen und gut erschlossenen Gebieten zu fördern sowie an Standor-

ten, für die eine kostengünstige Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr gewähr-

leistet werden kann. Das Gesamtverkehrssystem soll sicher sein, die Lärm- und Luft-

belastung möglichst klein halten und die Erreichbarkeit der Agglomerationen, der Zen-

tren und der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte gewährleisten. Verkehrsin-

tensive Vorhaben sind auf gut durch den öffentlichen Verkehr und den Langsamver-

kehr erschlossene Gebiete zu beschränken.  

   

Das richtige 

Verkehrsmittel am 

richtigen Ort fördern 

 Der öffentliche Verkehr ist besonders in dichtbesiedelten Gebieten weiter zu fördern, 

wo die grössten Effekte bezüglich Erreichbarkeit, Kosten- und Umweltwirkung erreicht 

werden. Das Strassennetz soll sicher und leistungsfähig bleiben. Dabei haben Opti-

mierung und Substanzerhalt Vorrang vor dem Ausbau. Zu vermeiden ist der gleichzei-

tige Ausbau der Verkehrsinfrastruktur resp. des Angebots für verschiedene Verkehrs-

träger. Mobilitätsketten sind zu optimieren. Die Verkehrswege für den Fuss- und Velo-

verkehr sind darin einzubeziehen. Für den Agglomerations-, den Freizeit- und den Gü-

terverkehr werden umweltverträgliche Lösungen gesucht. Im ländlichen Raum ist eine 

angemessene Grundversorgung sicherzustellen. 

   

C  Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen 

Instrumente aufeinander 

abstimmen 

 Eine gute Raumplanung erlaubt eine rationelle Erschliessung und kostengünstige Inf-

rastrukturen und hat damit wirtschaftlich eine hohe Bedeutung. Sie schafft zudem gute 

räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft und unterstützt damit die wirtschaftliche 

Entwicklung im Kanton Bern. Um diese Wirkung zu erzielen, werden die Instrumente 

in den Bereichen Zentralität, Standortentwicklung, Verkehr, Tourismus, Land- und 

Waldwirtschaft sowie Ver- und Entsorgung aufeinander abgestimmt. 

   

Durch eine klare 

Zentralitätsstruktur die 

Mittel gezielt einsetzen 

 Für den gezielten Einsatz der Mittel und zum Setzen der Prioritäten wird eine einheit-

liche und klare Zentralitätsstruktur definiert. Die Zentren und ihre Agglomerationen 

sind in ihrer Konkurrenzfähigkeit im nationalen und internationalen Wettbewerb zu 

stärken. An Standorten von kantonalem Interesse werden die Schwerpunkte der Ent-

wicklung besonders gefördert. Regionale Zentren erfüllen staats- und regionalpolitisch 

wichtige Funktionen für ihr Umland. 

   

Land- und Waldwirtschaft 

im Strukturwandel 

unterstützen 

 Die Land- und Waldwirtschaft ist in ihrem Strukturwandel zu unterstützen. In Berggebie-

ten und in ländlichen Streusiedlungsgebieten mit Abwanderungstendenzen ist eine Sta-

bilisierung der Bevölkerungszahl anzustreben. Die natürlichen Lebensgrundlagen wie 

Boden, Luft, Wasser, Wald, Landschaft und Biodiversität sind in ihrer Qualität zu erhal-

ten und nur soweit zu nutzen, als ihre natürliche Regenerationsfähigkeit ungefährdet 

bleibt. 

   

Standards in der Ver- 

und Entsorgung halten 

 In der Ver- und Entsorgung und besonders in den von einer Marktöffnung betroffenen 

Bereichen des Service public (Stromversorgung, Telekommunikation, Postdienste) ist 

ein angemessener Standard bezüglich Versorgungssicherheit und Umweltschutz zu hal-

ten und eine bedarfsgerechte Grundversorgung in allen Teilen des Kantons sicherzu-

stellen. 

   

Energie und 

Raumentwicklung 

sorgfältig abstimmen 

 Das grosse Potenzial an erneuerbaren Energien soll gezielt genutzt werden. Der Kan-

ton fördert den Bau entsprechender Anlagen. Dadurch wird die Auslandabhängigkeit 

bei der Energieversorgung reduziert. Mit einer sorgfältigen Abstimmung der Infrastruk-

turen zur Energiegewinnung und -übertragung mit den Anliegen von Natur und Land-
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schaft sollen die kantonale Energiestrategie 2006 unterstützt und negative Auswirkun-

gen vermieden oder minimiert werden. 

D  Wohn- und Arbeitsstandorte differenziert aufwerten und gestalten 

Wohn- und Lebensräume 

stärken 

 Die Städte und Agglomerationen werden als Wohn- und Lebensräume gestärkt. Sied-

lungsformen und Zonenzuordnungen mit hoher Qualität in Bezug auf Architektur, Um-

welt und Energie werden gefördert. Zu kulturellen Werten wie Ortsbildern und Baudenk-

mälern wird Sorge getragen. Qualitativ hochstehende Freiräume in dicht besiedelten 

Gebieten werden gefördert und damit die lokale Lebensqualität verbessert. 

   

Die Identifikation mit dem 

Raum fördern 

 Die Identifikation mit dem Raum wird gefördert. Die Bedürfnisse der Bevölkerung – 

besonders auch von Frauen, Kindern und älteren Personen sowie Menschen mit Be-

hinderungen – werden bei der Gestaltung der Siedlungen berücksichtigt. Die Räume 

werden ihrer Definition entsprechend klar gestaltet.  

   

E  Natur und Landschaft schonen und entwickeln 

Naturräumliche Vielfalt 

und Eigenarten erhalten 

 Die grosse naturräumliche Vielfalt und die regionalen Eigenarten der traditionellen Kul-

turlandschaften sind für die kommenden Generationen zu erhalten. Lebensräume für 

bedrohte Arten sowie seltene und wertvolle Biotope sind in ihrem Bestand und in ihrer 

Qualität zu sichern, zu erhalten und wo möglich aufzuwerten. Dort wo sich Möglichkei-

ten ergeben, ist der Dynamik der Natur freien Lauf zu lassen. 

   

Voraussetzungen für 

ökologische Vernetzung 

schaffen 

 Im Bereich der Gewässer sowie speziell in intensiv landwirtschaftlich genutzten Ge-

bieten und in dicht besiedelten Räumen sind die Voraussetzungen für eine funktionie-

rende ökologische Vernetzung zu schaffen. 

   

Grünräume bewahren, 

Erholungsräume zur 

Verfügung stellen 

 In den dicht besiedelten Gebieten sind zusammenhängende Grünräume nach Mög-

lichkeit zu bewahren und der Bevölkerung vielseitig nutzbare Erholungsgebiete zur 

Verfügung zu stellen. Es ist ein Miteinander von Mensch und Natur anzustreben. Im 

ganzen Kanton ist dem ästhetischen Landschaftsschutz Beachtung zu schenken. 

   

F  Funktionale Räume und regionale Stärken fördern 

Zusammenarbeit in den 

Räumen stärken 

 Das Denken und Handeln in funktionalen Räumen und die Zusammenarbeit innerhalb 

dieser Räume, mit dem Kanton und über den Kanton hinaus (zum Beispiel in der 

Hauptstadtregion Schweiz) sind zu fördern. Die Stärken der Kantonsteile und der Re-

gionen sollen dadurch entwickelt werden. Der überkommunalen Koordination und Ko-

operation, insbesondere der Abstimmung der Siedlungsentwicklung ist eine hohe Be-

deutung zuzumessen.  

   

Partnerschaft zwischen 

Kanton und Regionen 

fördern 

 Die Partnerschaft zwischen Kanton und den Regionalkonferenzen / Regionen wird ge-

pflegt. Die Aufgabenteilung, die gegenseitigen Verpflichtungen und Verantwortlichkei-

ten, die Spielregeln der Kooperation und Kontrolle sowie die Finanzierung werden ge-

meinsam klar geregelt und weiterentwickelt – insbesondere bei den Regionalen Ge-

samtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK) und den Agglomerationsprogram-

men Verkehr und Siedlung. 
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3.2 Räumliche Hauptziele  

   

Die Entwicklung im grossen und vielgestaltigen Kanton Bern muss differenziert erfolgen. Für die Definition der räumli-

chen Entwicklungsziele werden die im Entwicklungsbild bezeichneten Räume unterschieden. Diese Räume werden 

entsprechend dem konzeptionellen Ansatz weder gemeinde- noch parzellenscharf ausgeschieden. 

   

 
Entwicklungsbild des Kantons Bern 

Entwicklungsräume  

 Urbane Kerngebiete der Agglomerationen: Als Entwicklungsmotoren stärken 

 Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen: Fokussiert verdichten 

 Zentrumsnahe ländliche Gebiete: Siedlung konzentrieren 

 Hügel- und Berggebiete: Als Lebens- und Wirtschaftsraum erhalten 

 Hochgebirgslandschaften: Schützen und sanft nutzen 

Überlagernde Raumtypen 

 Intensiv touristisch genutzte Gebiete: Infrastrukturen konzentrieren 

 National bzw. kantonal geschützte Gebiete beachten 

 Naturpärke und Weltnaturerbe nachhaltig in Wert setzen 

Zentalitätsstruktur 

 Zentrum 1. Stufe 

 Zentrum 2. Stufe 

 Zentrum 3. Stufe 

 Zentrum 4. Stufe 

 Zentrum 4. Stufe, touristisch geprägt 

Ausgangslage 

 Bahnlinien 

 Übergeordnete Strassen 

")
$+
!(

#*

#*
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  Entwicklungsziele für die Räume 

   

  Für die einzelnen Räume gelten die folgenden Entwicklungsziele: 

   

 

Urbane Kerngebiete der 

Agglomerationen: Als 

Entwicklungsmotoren 

stärken 

 Die urbanen Kerngebiete der Agglomerationen werden als Entwicklungsmotoren des 

Kantons gestärkt. Sie sind Schwerpunkte der Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung. 

In zentral gelegenen, durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossenen Lagen werden 

weitere Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für die Wirtschaft als auch für das Wohnen 

geschaffen; Verdichtungs- und Umnutzungspotenziale werden gezielt ausgeschöpft. 

Die urbanen Siedlungsqualitäten werden dabei erhalten und erhöht; die öffentlichen 

Räume sowie die inneren Grünräume werden aufgewertet. Die Vorranggebiete Sied-

lungsentwicklung der RGSK bieten Grundlagen für die Entwicklung. Die kantonalen 

Entwicklungsschwerpunkte werden als Kristallisationspunkte für die wirtschaftliche 

Entwicklung vor allem im Dienstleistungssektor weiterentwickelt. Die Landschaft wird 

in ihrer Hauptfunktion als Naherholungsraum gepflegt. 

   

 

Agglomerationsgürtel 

und Entwicklungsachsen: 

Fokussiert verdichten 

 Die Gürtel der Agglomerationen und die Schwerpunkte auf den Entwicklungsachsen 

übernehmen einen beträchtlichen Anteil des angestrebten Wachstums des Kantons. 

Dazu werden geeignete Angebote für das Wohnen und Arbeiten geschaffen oder wei-

ter ausgebaut – fokussiert auf zentrale, durch den öV gut erschlossene bzw. gut er-

schliessbare Lagen. Das grosse Potenzial der Siedlungsentwicklung nach innen mit 

Umnutzungen und Verdichtungen wird konsequent ausgeschöpft. Die Siedlungsquali-

tät wird erhöht, dabei werden urbane Akzente gesetzt. Landschaft und Erholungs-

räume inner- und ausserhalb der Siedlung werden erhalten und aufgewertet. Zur 

Strukturierung der Siedlung und zur Förderung der ökologischen Vernetzung werden 

Siedlungstrenngürtel freigehalten und der Siedlungsrand bewusst formuliert und ge-

staltet. Die Vorranggebiete Siedlungsentwicklung der RGSK werden beachtet. Die Ar-

beitsplätze – im Dienstleistungssektor und in der Produktion – werden in kantonalen 

Entwicklungsschwerpunkten oder in regionalen Arbeitszonen angesiedelt.  

   

 

Zentrumsnahe ländliche 

Gebiete: Siedlung 

konzentrieren  

 In den zentrumsnahen ländlichen Gebieten wird der Siedlungsdruck auf wenige, gut 

erschlossene Standorte gelenkt – speziell in die Zentren der dritten und vierten Stufe. 

Eine ausufernde Besiedelung der Landschaft wird verhindert. Die Siedlungsentwick-

lung nach innen wird mit innovativen Ideen gefördert. Für die produzierende Landwirt-

schaft werden gute Voraussetzungen erhalten und wo nötig geschaffen; die Erhaltung 

der Landschaftsqualität und die ökologische Vernetzung haben einen hohen Stellen-

wert. Erholungsräume werden aufgewertet. Die Arbeitsplätze – häufig im zweiten Sek-

tor – werden in regionalen Arbeitszonen zusammengefasst. Vorhandene Industriebra-

chen und nur noch schlecht genutzte Gewerbeflächen werden umgenutzt und verdich-

tet. 

   

 

Hügel- und Berggebiete: 

Als Lebens- und 

Wirtschaftsraum erhalten 

 Die Hügel- und Berggebiete werden als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum er-

halten. Der Bestand an Bevölkerung und Arbeitsplätzen wird gehalten. Dafür werden 

in erster Linie die bestehenden Bauzonen ausgeschöpft, die Siedlung nach innen mas-

svoll verdichtet und vorhandene Siedlungslücken geschlossen. Innovative Klein- und 

Mittelbetriebe, Energienutzung und touristische Nutzung bieten Arbeitsplätze; die 

Landwirtschaft hat neben der Produktion eine wichtige Funktion für die Erhaltung der 

teilweise einzigartigen Kulturlandschaften und der Biodiversität. Die Verkehrser-

schliessung und die Grundversorgung werden mit innovativen und effizienten Lösun-

gen gewährleistet. 

   

 

Hochgebirgslandschaften

 In den Hochgebirgslandschaften haben Natur und Landschaft Vorrang. Angepasste 
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: Schützen und sanft 

nutzen 

Nutzungen sind möglich: Naturnaher, extensiver Tourismus im ganzen Gebiet; in aus-

gewählten geeigneten Teilräumen intensiver Tourismus oder Energieerzeugung. 

  Überlagerungen 

   

  In den Räumen mit Überlagerungen gelten grundsätzlich die Entwicklungsziele für den 

betreffenden Raumtyp. Zusätzlich sind bei Interessenabwägungen die Anforderungen 

aus den Überlagerungen besonders zu berücksichtigen: 

   

 

Intensiv touristisch 

genutzte Gebiete: 

Infrastrukturen 

konzentrieren 

 Neue Infrastrukturanlagen für den Intensivtourismus werden innerhalb dieser Gebiete 

konzentriert; die Siedlungsentwicklung wird auf die (touristischen) Zentren der dritten 

und vierten Stufe konzentriert; zu den oft einzigartigen, gleichzeitig aber auch stark 

beanspruchten Landschaften wird besonders Sorge getragen. Eine ungeordnete Be-

siedelung des Raums wird vermieden.  

   

 

National bzw. kantonal 

geschützte Gebiete 

beachten 

 In national bzw. kantonal geschützten Gebieten kommt dem Schutz besondere Be-
deutung zu; Nutzungen sind im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, gestützt auf 
eine umfassende Interessenabwägung, möglich (z.B. aufgrund Art. 12 Energiegesetz 
EnG, SR 730.0). 

   

 

Naturpärke und 

Weltnaturerbe nachhaltig 

in Wert setzen 

 In den Pärken von nationaler Bedeutung und im UNESCO Weltnaturerbe Schweizer 

Alpen Jungfrau-Aletsch werden die Natur- und Landschaftswerte erhalten und aufge-

wertet. In Verbindung von ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Zielen 

der Regionalentwicklung wird ihr Potenzial in Wert gesetzt. Ein naturnaher, extensiver 

Tourismus (auch zur Naherholung) wird gefördert. 

   

  Zentralitätsstruktur 

   

Zentralitätsstruktur 

nutzen 

 Die Zentren der ersten bis vierten Stufe haben für ihr jeweiliges Umland wichtige Ver-

sorgungsfunktionen. Sie werden – abgestimmt auf die jeweils unterschiedlichen räum-

lichen Voraussetzungen – bei allen öffentlichen Aufgaben mit räumlichen Auswirkun-

gen des Kantons und der Regionen stufengerecht beachtet und gestärkt. 
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  3.2 Organisatorische Hauptziele  

   

  

 
   

G  Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern 

Räumliche, 

organisatorische oder 

fachliche Grenzen 

überwinden 

 Räumliche, organisatorische oder fachliche Grenzen, welche die Nutzung von Syner-

gien behindern, werden überwunden oder abgebaut. Administrativen Grenzen zwi-

schen Gemeinden, Regionen und Kantonen sowie institutionelle Grenzen zwischen 

verschiedenen Stellen und Behörden ist mit guter Kommunikation zu begegnen. Die 

Abstimmung in funktionalen Räumen wird aktiv gepflegt. Gemeindestrukturreformen, 

insbesondere Gemeindefusionen werden unterstützt. 

   

Zusammenarbeit über 

die Kantonsgrenzen 

fördern 

 Sachplanungen werden auf interkantonaler Ebene mit den Nachbarkantonen abge-

stimmt. Die Zusammenarbeit des Kantons mit dem Bund, den Kantonen, Regionen 

und Städten und der Hauptstadtregion Schweiz wird gefördert. Ein besonderes Au-

genmerk wird auch auf die Grenzräume im Kanton gelegt, die oft die Funktion eines 

Verbindungsraums zu den benachbarten Räumen wahrnehmen. 

   

H  Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan 

aufeinander abstimmen 

Richtplan als strate-

gisches Führungs-

instrument pflegen 

 Die Richtlinien der Regierungspolitik (Legislaturziele), der Aufgaben- und Finanzplan 

sowie der Richtplan sind stufengerecht aufeinander abzustimmen. Die Ziele der 

Raumordnungspolitik und die räumlichen Auswirkungen werden bei strategischen Ent-

scheiden berücksichtigt. Raumwirksame Vorhaben von strategischer Bedeutung wer-

den auf Regierungsstufe abgestimmt. Nach aussen und innen resultiert eine grössere 

Kohärenz des raumwirksamen Handelns des Kantons. 

   

I  Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen 

Wirkung des Richplans 

mit Controlling 

überprüfen 

 Die Bewirtschaftung des Richtplans wird mit klaren Spielregeln geregelt. Der Richtplan 

wird mit dem Controlling systematisch auf seine Wirkung hinsichtlich der angestrebten 

Ziele überprüft. Aufgrund der Ergebnisse des Controllings werden alle Zielebenen und 

die Massnahmen periodisch aktualisiert und auf die neuen Entwicklungen abgestimmt.  

 

 


